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Agenda

• Investitionen und Investitionsbedarfe in Klimaschutz und Klimaanpassung

• Sustainable Finance: EU Rechtssetzung und Taxonomie

• Sustainable Finance und Kommunen: Vier Transmissionskanäle

• Policy-Empfehlungen
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Schätzungen des kommunalen 
Investitionsbedarfs

• Krebs, Steitz (2021): 
Öffentliche Finanzbedarfe für 
Klimainvestitionen im 
Zeitraum 2021-2030

• Brand, Römer (2022): 
Öffentliche Investitionsbedarfe 
zum Erreichen der 
Klimaneutralität in Deutschland
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Wieviel investieren Kommunen heute in Klimaschutz und       
Klimaanpassung?

• Mittelfristige Finanzplanung: Jährlich 2,5 Mrd. 
EUR Investitionen für Klimaschutz und 1 Mrd. 
EUR für Klimaanpassung. 

• Bezogen auf die tatsächlichen kommunalen 
Investitionen des Jahres 2021:
• 11 % mit eindeutigem Klimaschutzbezug
• 4 % mit eindeutigem 

Klimaanpassungsbezug

• Über 80% der Kommunen erwarten 
steigende Investitionsausgaben für 
Klimaschutz und -anpassung.

Sustainable-Finance-Hypothese: Mit öffentlichen Mitteln werden die genannten 
Investitionsbedarfe nicht zu stemmen sein. Es muss darum mehr privates Kapital in 
Investitionen mit Klimabezug geleitet werden.



Sustainable Finance: Marktsituation für 
Kommunen

Green Bonds: 2021 erstmals Green Bonds im Umfang 
von mehr als 500 Mrd. USD emittiert (75 % mehr als 2020)



EU-Rechtsetzungsprozess



Kommunale Investitionstätigkeit vor Herausforderungen  

EU-Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD 
oder CSR-Richtlinie) 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

European Green Bond Standards („EuGB“) 



Sustainable-Finance-Taxonomie

Quelle: Simon Kessel, VKU, 2021. 



Relevanz für Kommunen?



Transmissionskanal I: CSRD

Quelle: Ina Eichhoff 2022.

Betrifft mindestens alle großen öffentlichen Unternehmen. Konsequenzen 
ergeben sich mindestens für die Beteiligungssteuerung.

Erweiterung der a aktuellen Regeln zur nichtfinanziellen Berichterstattung (NFRD)

Kapitalmarkt-orientierte Unternehmen: Anwendung auf alle an einem EU-regulierten 
Markt notierten Unternehmen (Ausnahme: Kleinstunternehmen).

Sowie alle nicht kapitalmarkt-orientierten Unternehmen, wenn sie zwei der drei 
folgenden Kriterien erfüllen:

• Bilanzsumme > 20 Mio. Euro
• Nettoumsatzerlöse > 40 Mio. Euro
• Zahl der Beschäftigten > 250

„Double Materiality“: 
Wirkung von Nachhaltigkeitsaspekten auf die wirtschaftliche Lage 
Auswirkungen des Betriebs auf Nachhaltigkeitsaspekte verdeutlichen.
Die Standards erfordern eine Offenlegung von Informationen im Einklang mit der Taxonomie.



Transmissionskanal II: GAR

1. Januar 2024: Offenlegung der „Green Asset Ratio“ (GAR) und 
quantitativen Informationen (KPI – Key Perfomance Indicators) nach § 8 der 
Taxonomie-Verordnung durch Banken und Finanzmarktakteure 

Schon heute holen Finanzmarktakteure ESG-Informationen von öffentlichen 
Unternehmen und Kommunen ein bzw. bewerten das eigene Kreditportfolio 
hinsichtlich der Taxonomie-konformität.

Perspektivisch dürfte die Fördermittelvergabe an Kommunen ebenfalls stärker an 
Taxonomie-konforme Verwendung geknüpft werden. Beispiel: NextGeneration EU.

Transmissionskanal III: Förderkriterien



Transmissionskanal IV: GBS

• Februar 2023: Politische Einigung auf EU Green Bond Standards. 
• Kapital, das über Green Bonds eingesammelt wird, muss zu mindestens 

85 Prozent in Taxonomie-konforme Wirtschaftsaktivitäten gehen.
• Ist noch nicht in Form eines Rechtsakts verbindlich, wird aber kommen.

Gebietskörperschaften, die künftig Green Bonds begeben wollen, müssen 
sich entsprechend nach den EU GBS richten und die Taxonomie-
konformität ihrer Investitionsprojekte bewerten/belegen und über „Second 
Party Opinion“ absichern.



Policy-Paper: Empfehlungen

Standards harmonisieren: Aktuell lässt sich eine Atomisierung 
der Standards zum Nachhaltigkeitsnachweis beobachten, da 
Banken, Ratingagenturen, aber auch politische Regelsetzer je 
eigene Metriken entwickeln und einfordern. Hier ist 
Harmonisierung dringend erforderlich. 

Ökologie versus Soziales: Es müssen Ansätze entwickelt 
werden, wie bei einem starken Fokus auf Klimaschutz und 
Klimaanpassung die soziale Dimension nicht vernachlässigt 
wird. Transformation ist auf soziale Akzeptanz und 
Legitimation angewiesen. 



Policy-Paper: Empfehlungen

Gesamtdeckung reformieren: Ein Hindernis für 
Sustainable Finance ist das Gesamtdeckungsprinzip, das 
Verschuldung ohne Bindung an spezifische Investitionen 
bevorzugt. Gemäß Taxonomie sollen Finanzmittel aber in 
spezifische Projekte gelenkt werden. Dieser Konflikt 
muss gelöst werden. 

Grüne Verschuldung prüfen: Zu prüfen ist, ob die 
Anrechnung grüner Kredite auf die 
kommunalaufsichtsrelevante Verschuldung ausgesetzt 
werden sollte. 



Policy-Paper: Empfehlungen

ESG-indexierte Kredite prüfen: Durch die hohen 
Anforderungen der Taxonomie wird der Einstieg der 
Kommunen in das Thema „Sustainable Finance“ 
erschwert. Hier sollte geprüft werden, inwieweit sich 
ESG-indexierte Kredite als niedrigschwellige 
Lösungen eignen. 

Vereinfachten Nachweis entwickeln: Kommunen sind 
schon heute durch ihre vielen Aufgaben stark 
gefordert. Obwohl ein detaillierter 
Nachhaltigkeitsnachweis, wie ihn die Taxonomie 
fordert, derzeit (noch) nicht auf 
Gebietskörperschaften Anwendung findet, sollte 
schon heute darüber nachgedacht werden, wie ein 
vereinfachter Nachweis für Kommunen aussehen 
kann.



Policy-Paper: Empfehlungen

Anschlussfinanzierungen regeln: Steigende 
Nachhaltigkeitsstandards sorgen dafür, dass die 
Taxonomie-Bewertung der Erstfinanzierung zum Zeitpunkt 
einer Anschlussfinanzierung ggf. nicht mehr trägt. Es muss 
geklärt werden, welche Maßstäbe hier anzuwenden sind. 

Einflussnahme auf Taxonomie: Zur Ausgestaltung der noch 
regelungsbedürftigen Teilbereiche der EU-Taxonomie 
(insbesondere sozialer und Governance-Dimension) ist 
eine aktive Mitgestaltung der Bundesrepublik 
einschließlich der Kommunen auf EU-Ebene erforderlich. 

Finanzvorteile aufstocken: Um sicherzustellen, dass mit 
„Sustainable Finance“ zusätzliche Projekte finanziert 
werden, sollte der Finanzvorteil nachhaltiger 
Finanzierungsformen so weit aufgestockt werden, dass 
eine echte Anreizwirkung für Mehrinvestition entsteht. 
Kommunen aussehen kann. 



Fazit und Ausblick

• Befragung unter öffentlichen Unternehmen im Herbst 2023
• Befragung unter Kommunen im Frühjahr 2024
• Weitere Policy Paper: 

• Zusammenhang SDG und Taxonomie
• Internationaler Vergleich: SF für Kommunen in 5 EU-Ländern

• Screening von bestehenden Metriken; Entwicklung und Vorschlag einer 
einheitlichen Metrik im Rahmen eines Stakeholder-Prozesses.
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Dr. Christian Raffer
Team Wirtschaft, Finanzen und Nachhaltigkeitsindikatorik
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Straßen
38,61 Mrd. EUR

23,3%

ÖPNV
0,37 Mrd. EUR

0,2 %

Verwaltungs-
gebäude

19,48 Mrd. EUR
11,8 %

Wasser
7,19 Mrd. EUR

4,3%
Sonstiges

3,54 Mrd. EUR
2,1%

Kitas
11,99 Mrd. EUR

7,2 %

Kultur
4,53 Mrd. EUR

2,7%

Sport
12,96 Mrd. EUR

7,8%

Gesundheit
1,14 Mrd. EUR

0,7%

Wohnen
2,05  Mrd. EUR

1,2%

IT
3,84 Mrd. EUR

2,3%

Feuerwehr
12,3 Mrd. EUR

7,4%

Schulen 
47,44 Mrd. EUR

28,6%

Insgesamt
166 Mrd. 

EUR

Wahrgenommener Investitionsrückstand der 
Kommunen 2022



Anteile der Finanzierungsinstrumente
für kommunale Investitionen 2022

in Prozent der 
Investitions-
summe


